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„Solidarpakt II“: Die ostdeutschen Länder in der Verantwortung

Die jüngst gefundene Vereinbarung über einen
„Solidarpakt II“ zwischen Bund und ostdeutschen
Ländern ist von allen Beteiligten mit Zustimmung
aufgenommen worden. Tatsächlich können die Er-
gebnisse aber nicht rundum befriedigen: Zum ei-
nen sind die Mittel angesichts des fortbestehenden
Investitionsbedarfs in den neuen Ländern kaum als
ausreichend anzusehen, zum anderen besteht das
Risiko, dass die Mittel auch für nicht investive
Zwecke verwendet werden. Die ostdeutschen Län-
der stehen daher in einer besonderen Verantwor-
tung für das Gelingen des Aufholprozesses.

Am 23. Juni 2001 haben Bund und ostdeutsche
Länder nach langwierigen Verhandlungen Einig-
keit über den sogenannten Solidarpakt II erzielt,
der die Finanzzuweisungen des Bundes für die
neuen Länder ab dem Jahr 2005 regelt. Notwendig
geworden war dies, weil der im Jahre 1993 abge-
schlossene erste Solidarpakt – der ungebundene
Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 14 Mrd. DM
jährlich sowie zweckgebundene Investitionshilfen
im Umfang von 6,6 Mrd. DM pro Jahr beinhaltete
– mit dem Jahr 2004 ausläuft. Die jetzt getroffene
Vereinbarung umfasst die folgenden Kernpunkte:
- Beginnend mit dem Jahr 2005 erhalten die

neuen Länder (einschließlich Berlin) vom Bund
für 15 Jahre Zahlungen zum Abbau teilungsbe-
dingter Sonderlasten (infrastruktureller Nach-
holbedarf und unterproportionale kommunale
Finanzkraft) in Höhe von insgesamt 206 Mrd.
DM. Beginnend mit einem Jahresbetrag von
20,6 Mrd. DM werden die Finanzhilfen sukzes-
sive zurückgeführt; vom Jahre 2009 an beträgt
die Degression rund 1,5 Mrd. DM jährlich (vgl.
Abbildung). Eine Verlängerung des Solidar-
paktes über das Jahr 2019 hinaus wird ausge-
schlossen.

- Anders als im „Solidarpakt I“ werden die Mittel
den Empfängerländern zur freien Verfügung
überlassen; die bisher für einen Teil der
Leistungen vorgeschriebene Zweckbindung (In-
vestitionsförderungsgesetz Aufbau-Ost) entfällt
mit sofortiger Wirkung. Allerdings enthält die
Vereinbarung die Erwartung einer „aufbauge-
rechten“ Verwendung der Mittel. Überdies ver-
pflichten sich die Länder, in jährlichen Berich-
ten über die Mittelverwendung sowie ihre fi-
nanzpolitische Situation Auskunft zu geben.

- Zusätzlich wird der Bund auch künftig in seiner
Haushaltpolitik investiven Maßnahmen in den
neuen Ländern hohe Priorität einräumen. Ziel-
größe sind Investitionen und sonstige Finanz-
hilfen in Höhe von 100 Mrd. DM im Zeitraum
2005 bis 2019, ohne dass aber konkrete Festle-
gungen über Ausgabenzwecke oder das Zeit-
profil der Zahlungen getroffen werden.

Abbildung:
Solidarpakt II: Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-
zuweisungen für die neuen Länder ab 2005
- in Mrd. DM -

0

5

10

15

20

25

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

IWH

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.

Positiv zu werten ist, dass die ostdeutschen
Länder mit der jetzt getroffenen Vereinbarung über
den Solidarpakt II Planungssicherheit über die
künftig zu erwartenden Bundeshilfen gewinnen.
Gemessen an dem festgestellten Nachholbedarf bei
der von Ländern und Gemeinden zu finanzieren-
den Infrastruktur10 ist der Umfang der zur Verfü-
gung gestellten Mittel von 206 Mrd. DM jedoch
kaum als ausreichend anzusehen. Vielmehr bedarf
es, um die „Infrastrukturlücke“ zu decken, des zu-
sätzlichen Einsatzes weiterer Mittel der Länder in
einem nicht unbeträchtlichen Umfang. Da die So-
lidarpakt-II-Mittel degressiv ausgestaltet sind,
kommt es deshalb darauf an, dass möglichst von
Anfang an eine wachstumsorientierte Politik be-

10 Die ostdeutschen Länder haben im Vorfeld der
Verhandlungen einen infrastrukturellen Nachholbedarf in
Höhe von 300 Mrd. DM geltend gemacht. Das IWH hat die
notwendigen Infrastrukturinvestitionen zuletzt auf 250
Mrd. DM beziffert; vgl. BRAUTZSCH, H.-U.; LOOSE, B.;
LUDWIG, U.: Trotz weltweiter Konjunkturschwäche
verstärkt sich das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen
Produktion in Ostdeutschland etwas, in: IWH, Wirtschaft
im Wandel 7-8/2001, S. 174.
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trieben wird, die zu einer Verbesserung der Steuer-
einnahmen der ostdeutschen Länder und Gemein-
den beiträgt.

Alles in allem überträgt der Bund mit dem So-
lidarpakt II einen Teil der Verantwortung für den
Aufbau-Ost auf die Länder. Dies ist zwar grund-
sätzlich zu begrüßen, entspricht die hierin zum
Ausdruck kommende Rückverlagerung der Kom-
petenzen auf die Akteure „vor Ort“ einer seit lan-
gem von der Wissenschaft erhobenen Forderung.11

Es besteht aber das Risiko, dass die Mittel nicht
überwiegend für Ausbau und Modernisierung der
Infrastruktur verwendet werden, sondern auch der
Finanzierung von konsumtiven Ausgaben dienen.
Eine Zweckbindung der Hilfen (wie dies im Vor-
feld auch vom IWH favorisiert worden ist) hätte
dieses Risiko vermieden; ob es in hinreichendem
Maße dadurch gemildert wird, dass die Länder öf-
fentlich Rechenschaft über die Mittelverwendung
ablegen müssen, erscheint zumindest fraglich. Es
mag daher nützlich sein, wenn auf Landesebene
gesetzliche Regelungen derart getroffen werden,
dass auch langfristig – so zum Beispiel bei wech-
selnden politischen Mehrheiten – die investive
Mittelverwendung gewährleistet bleibt.

Sinnvoll ist hingegen die Festlegung, die Bun-
deshilfen zunächst in gleicher Höhe zu gewähren
wie bisher und sie erst in der mittleren Frist zu-
rückzuführen. Zum einen können so Brüche in der
Ausgabenentwicklung vermieden werden. Zum
anderen schlagen damit etwaige Preissteigerungen
bei der Realisierung von Infrastrukturprojekten
nicht so stark zu Buche. Schließlich besteht auf
diese Weise die Möglichkeit, hochprioritäre Pro-
jekte bereits kurzfristig zu realisieren und weniger
wichtig erscheinende Infrastrukturinvestitionen auf
später zu verschieben. Dies setzt allerdings voraus,
dass die Länder eine entsprechende Rangfolge der
notwendigen Infrastrukturprojekte aufstellen, die
sich vor allem an den zu erwartenden Wachstums-
wirkungen orientieren sollte. Hier sei noch einmal
an den Vorschlag des IWH erinnert, Infrastruktur-
investitionen zunächst in den potentiellen Wachs-
tumspolen zu verwirklichen, da hier die größten
Wachstumsimpulse zu erwarten sind.12 Dabei
sollte auch stärker als bisher eine über die Grenzen

11 Vgl. DIW; IfW; IWH: Gesamtwirtschaftliche und unter-
nehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland, 19.
Bericht. IWH-Sonderheft 5/1999, S. 226.

12 Vgl. ROSENFELD M. T. W. u. a.: Wirtschaftsentwicklung
in Sachsen-Anhalt: empirischer Befund und politische
Empfehlungen, in: IWH, Wirtschaft im Wandel 3/2001,
S. 56 f.

des jeweiligen Bundeslandes hinausreichende
Infrastrukturplanung vorgenommen werden.

Gewährleistet werden muss weiterhin, dass die
bereitgestellten Mittel des Bundes auch den Kom-
munen zugute kommen, die für die kleinräumige
Infrastruktur zuständig sind, bei der ein besonders
großer Nachholbedarf besteht. Nach der getroffe-
nen Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
sind hierfür jährlich wenigstens 3,7 Mrd. DM vor-
zusehen. Wenn aber diese Mittel den Kommunen
als zweckgebundene Zuweisungen für den Infra-
strukturausbau überwiesen werden sollen, müssen
die Länder angesichts der angespannten Haushalts-
situation der Kommunen gleichzeitig dafür sorgen,
dass diesen darüber hinaus auch ausreichende all-
gemeine Finanzmittel zur Verfügung stehen, die
für die Kofinanzierung der Investitionszuweisun-
gen benötigt werden. Außerdem sollte im Sinne
des IWH-Vorschlags einer gezielten Förderung
von Wachstumspolen eine gleichmäßige Mittel-
verteilung auf die Kommunen – etwa nach den
Einwohnerzahlen – nicht vorgenommen werden.
Besser wäre es, auch diese Mittel räumlich so zu
konzentrieren, dass der größtmögliche Beitrag für
das regionale Wachstum erzielt werden kann.

Darüber hinaus bleibt auch weiterhin der Bund
gefordert, den Aufbau in den neuen Ländern zu
unterstützen. Er muss die in seinen Aufgabenbe-
reich fallenden Infrastrukturprojekte zügig durch-
führen, insbesondere den Ausbau der Bundesver-
kehrswege. Wünschenswert wäre dabei ein Vor-
ziehen von besonders wichtig erscheinenden In-
vestitionen, wobei darauf geachtet werden muss,
dass mittelfristige Konsolidierungsziele dadurch
nicht gefährdet werden. Dass jedoch die diesbe-
züglichen Verpflichtungen des Bundes nur wenig
verbindlich sind, muss man als einen Nachteil des
nunmehr gefundenen Kompromisses ansehen.

Alles in allem eröffnet der Solidarpakt II die
Chance, dass der Aufholprozess in den neuen Län-
dern auf lange Sicht wieder an Fahrt gewinnt. Die
finanziellen Bedingungen hierfür sind jetzt ge-
schaffen; nun ist die Politik vor allem auf Landes-
ebene gefordert, die Mittel auch für eine Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen
Wachstums einzusetzen. Hierin liegt eine große
Verantwortung, aber auch eine große Chance.
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